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1.0 Anlass 

Gegenstand des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ist die Aufstellung des Bebauungsplans 

Nr. II/J 40 „Kombibad Jöllenbeck“ der Stadt Bielefeld. Ziel des Vorhabens ist es, die bauleitpla-

nerische Grundlage für die Errichtung eines Kombibads (Frei- und Hallenbad) auf dem jetzigen 

Grundstück des Freibads zu schaffen. Hierzu werden im Parallelverfahren der Aufstellung des 

Bebauungsplans die Darstellungen des Flächennutzungsplans im Rahmen der 259. Änderung an-

gepasst. Darüber hinaus umfasst die 259. Änderung des Flächennutzungsplans ebenfalls eine 

Tennisplatzanlage im Süden. Die Darstellungen des Flächennutzungsplans sollen für diesen Be-

reich an den tatsächlichen Bestand angepasst werden.  

 

 
Abb. 1 Lage des Plangebiets (roter Kreis) auf Grundlage des WebAtlasDE 2.0. 

 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ergibt sich das Erfordernis der Betrachtung artenschutz-

rechtlicher Belange gem. Bundesnaturschutzgesetz (BNATSCHG). Der entsprechende arten-

schutzrechtliche Fachbeitrag wird hiermit vorgelegt. 
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2.0 Rechtlicher Rahmen und Methodik 

Prüfveranlassung (Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung) 

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen der Bauleitpla-

nung und bei der Genehmigung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittelbar geltenden Rege-

lungen des § 44 Abs. 1, 5, 6 und § 45 Abs. 7 BNATSCHG (MWEBWV & MKULNV 2010). Die ASP als ei-

genständige Prüfung lässt sich nicht durch andere Prüfverfahren ersetzen (z. B. Umweltverträg-

lichkeitsprüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Prüfung nach der Eingriffsregelung, Prüfung nach 

Umweltschadensgesetz) (MWEBWV & MKULNV 2010). 

Prüfumfang (Prüfung der artenschutzrechtlichen Tatbestände) 

In § 44 Abs. 1 BNATSCHG werden Zugriffsverbote für bestimmte Tier- und Pflanzenarten genannt. 

Die Zugriffsverbote umfassen das Töten oder Verletzen wild lebender Tiere der besonders ge-

schützten Arten (Nr. 1), eine erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Ar-

ten und der europäischen Vogelarten, durch die sich der Erhaltungszustand der lokalen Popula-

tion verschlechtert, (Nr. 2) und das Zerstören von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild leben-

der Tiere der besonders geschützten Arten (Nr. 3). Hinzu kommt das Verbot, wildlebende Pflan-

zen der besonders geschützten Arten zu beeinträchtigen (Nr. 4). Zu den besonders geschützten 

Arten zählen gemäß § 7 Abs. 2 Satz 13 BNATSCHG Arten der Anhänge A und B der EG-Arten-

schutzverordnung 338/97, Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie, "europäische Vögel" im 

Sinne des Artikels 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie sowie Arten der Anlage 1 Spalte 2 der Bundes-

artenschutzverordnung. Ein Teil dieser Arten, die gesondert in dem Anhang A der EG-Arten-

schutzverordnung 338/97, im Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie in Anlage 1 Spalte 3 der Bun-

desartenschutzverordnung aufgeführt werden, zählen gemäß § 7 Abs. 2 Satz 14 BNATSCHG zu 

den streng geschützten Arten. Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 5 BNATSCHG sind die „lediglich“ national 

besonders geschützten Arten von den Zugriffsverboten ausgenommen (MKULNV 2016). 

 

Nach § 44 Abs. 5 BNATSCHG liegt kein Verstoß gegen das Zugriffsverbot Nr. 1 vor, wenn das Tö-

tungsrisiko auf ein unvermeidbares Maß reduziert und infolgedessen nicht signifikant erhöht 

wird. Gegen die Zugriffsverbote Nr. 1 und Nr. 4 wird des Weiteren nicht verstoßen, wenn die Be-

einträchtigungen auf erforderliche Maßnahmen zugunsten des Schutzes der Tiere und des Er-

halts der ökologischen Funktion von deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zurückzuführen 

sind. Ebenso liegt kein Verstoß gegen das Zugriffsverbot Nr. 3 vor, wenn die ökologische Funk-

tion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt ist.  
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Planungsrelevante Arten 

Planungsrelevante Arten sind eine durch das LANUV mittels einheitlicher naturschutzfachlicher 

Kriterien erstellte Auswahl geschützter Arten, welche bei der ASP einzeln zu bearbeiten sind.  

 

Die nicht berücksichtigten FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten sind in NRW un-

stete Arten (ausgestorben, Irrgäste, sporadische Zuwanderer), die im Rahmen einer ASP nicht 

betrachtet werden. Unberücksichtigt bleiben auch Arten mit landesweit günstigem Erhaltungs-

zustand und einer großen Anpassungsfähigkeit, da bei diesen im Regelfall nicht gegen Verbote 

des § 44 Abs. 1 BNATSCHG verstoßen wird (MKULNV 2016). 

Stufenweiser Aufbau einer Artenschutzprüfung 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz im Zusammenhang mit dem Vorhaben 

erfolgt entsprechend der Verwaltungsvorschrift - Artenschutz vom 06.06.2016 (MKULNV 2016). Ab-

lauf und Inhalte einer Artenschutzprüfung umfassen die folgenden drei Stufen: 

Stufe I: Vorprüfung 

Durch eine überschlägige Prognose wird das Auftreten potenzieller artenschutzrechtlicher Kon-

flikte geklärt. Zur Beurteilung sind verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum un-

ter Berücksichtigung der vorhabenbedingten Gegebenheiten einzuholen. Nur bei nicht auszu-

schließenden Konflikten ist Stufe II durchzuführen. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Eine Art-für-Art-Betrachtung spezifischer Verhaltens- und Lebensweisen wird durchgeführt, so-

dass potenzielle Konflikte vertiefend geprüft, differenziert beschrieben und ggf. ausgeschlossen 

werden können. Für die Abwendung verbleibender Konflikte werden Vermeidungs- und / oder 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sowie projektbedingt ein Risikomanagement konzipiert. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Können die jeweiligen Verbotstatbestände durch die o. g. Maßnahmen nicht abgewendet wer-

den, wird geprüft, ob eine Ausnahme von den Verboten mit Hilfe der drei Voraussetzungen zwin-

gende Gründe, Alternativlosigkeit und Erhaltungszustand zulässig ist (MKULNV 2016). 

 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine umfassende Ermittlung und Bestandsaufnahme der 

im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforderlich. Im Regelfall bedarf 

es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhandener Erkenntnisse (z. B. Datenban-

ken) und bei Bedarf auch auf Erfassungen vor Ort gründet. 



259. Änderung des Flächennutzungsplans i.V.m. der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 40 „Kombibad Jöllen-

beck“ der Stadt Bielefeld: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 4 

 

3.0 Vorhabensbeschreibung 

Die Stadt Bielefeld plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 40 „Kombibad Jöllenbeck“. 

Das etwa 1,4 ha große Plangebiet umfasst das Flurstück 624 der Flur 8 innerhalb der Gemarkung 

Jöllenbeck. Die im Parallelverfahren angestrebte 259. Änderung des Flächennutzungsplans be-

zieht sich zudem auf die Flurstücke 268, 269, 281 (tlw.), 291 (tlw.), 292 (tlw.), 922 und 982 (tlw.) der 

Flur 8 innerhalb der Gemarkung Jöllenbeck und umfasst eine Fläche von 49,4 ha. 

Flächennutzungsplan 

Die 259. Änderung des Flächennutzungsplans stellt das westliche Drittel als „Gemeinbedarfsflä-

che“ mit der Zweckbestimmung „Hallenbad“ dar, wobei der südwestliche Teil als „Grünfläche“ 

mit der Zweckbestimmung „naturbelassenes Grün“ dargestellt wird. Die bisherige Darstellung 

des zentral gelegenen Teils als „Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Sportanlage“ wird 

übernommen. Im südlichen Drittel wird die ebenfalls die Darstellung als „Grünfläche“ übernom-

men, jedoch erfolgt die Umwidmung der Zweckbestimmung von „Hallenbad“ zu „Sportanlage“ 

(STADT BIELEFELD 2021).  

 

 

Abb. 2 Auszug aus der 259. Änderung des Flächennutzungsplans der STADT BIELEFELD (2021).  

Legende 
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Bebauungsplan 

Das knapp 1,4 ha große Plangebiet wird flächig mit zwei „Flächen für den Gemeinbedarf“ ausge-

wiesen. Dabei wird die nordöstliche Gemeinbedarfsfläche zum Zwecke des Bestandserhalts mit 

der Zweckbestimmung „Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen: Sportan-

lage“ und mit einer Grundflächenzahl von 1,0 sowie einem Vollgeschoss ausgewiesen, wohinge-

gen für den westlichen Teil bzw. Großteil des Plangebiets die Zweckbestimmung „Sportlichen 

Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen: Kombibad“ und eine Grundflächenzahl von 0,5 

festgesetzt wird. Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl wird für diesen Be-

reich als nicht zulässig festgesetzt. Darüber hinaus werden in diesem Bereich drei Baufenster 

mit Gebäudehöhen von 120,5 - 131,0 m ausgewiesen. Für das bestehende Umkleide- und Verwal-

tungsgebäude im Osten des Plangebietes wird bewusst auf eine konkrete Begrenzung der Ge-

bäudehöhe verzichtet, da zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob das Gebäude in sei-

ner heutigen Form erhalten oder durch einen Neubau ersetzt werden soll.  

Südlich der Gemeinbedarfsfläche wird überlagernd eine „Fläche für Stellplätze“ festgesetzt, wel-

che durch eine wasserdurchlässige Oberflächenbefestigung (z.B. Rasenfugenpflaster, Rasengit-

tersteine, Schotterrasen) zu errichten ist. Darüber hinaus ist innerhalb der festgesetzten „Fläche 

für Stellplätze“ je angefangenen vierten ebenerdigen Stellplatz, ein standortgerechter und stadt-

klimafester Laubbaum in der Qualität Hochstamm, Stammumfang 16 - 18 cm anzupflanzen. Für die 

Bäume sind jeweils Pflanzgruben von mind. 12 m³ anzulegen.  

Im Süden wird eine die Gemeinbedarfsfläche überlagernde „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ festgesetzt. Innerhalb der Fläche sind 

Einzelbäume zum Erhalt festgesetzt und heimische, standortgerechte Sträucher und Baumarten 

2. Ordnung zu pflanzen. Weitere zum Erhalt ausgewiesene Bäume finden sich im Übergangsbe-

reich zur „Fläche für Stellplätze“ sowie im Norden des Plangebiets. Die Ausweisungen umfas-

sen die jeweiligen Baumkronen und den Schutzbereich von 1,5 m. Darüber hinaus wird im Nor-

den eine „Fläche mit Bindung für Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern, 

und sonstigen Bepflanzungen“ ausgewiesen. 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die westlich angrenzende Straße Wör-

heider Weg. Ausgehend von der Straße Wörheider Weg sieht das Plankonzept zur Entwicklung 

des Plangebietes eine 6,00 m breite öffentliche Ringerschließung vor, worüber das neue Kom-

bibad erschlossen werden soll (STADT BIELEFELD & DHP 2021).
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Abb. 3 Auszug aus dem aufzustellenden Bebauungsplans Nr. II/J 40 „Kombibad Jöllenbeck“ der Stadt Bielefeld (STADT BIELEFELD & DHP 2021). 
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4.0 Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

Da sich die Plangebiete zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 40 „Kombibad Jöllenbeck“ 

der Stadt Bielefeld und der 259. Änderung des Flächennutzungsplans überschneiden, der Gel-

tungsbereich der angestrebten Flächennutzungsplanänderung jedoch großräumiger ist, wird der 

Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung als maßgebliches Untersuchungsgebiet 

herangezogen (im Weiteren bezieht sich der Terminus Geltungsbereich, wenn nicht anders an-

gegeben, entsprechend auf den des Flächennutzungsplans). Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

Darstellungen in der 259. Änderung des Flächennutzungsplans abseits des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans lediglich zum Zwecke der Bestandsicherung getroffen werden. Planerische 

Folgen und damit ggf. einhergehende artenschutzrechtliche Konflikte werden in diesen Berei-

chen daher nicht erwartet.  

 

 
Abb. 4 Untersuchungsgebiet mit Abgrenzung der Geltungsbereiche zur Aufstellung des Bebauungsplans 

(schwarze Punktlinie) und der Flächennutzungsplanänderung (rote Punktlinie) sowie der Lebens-

raumtypen auf Basis des Luftbilds.  
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4.1 Plangebiet (Flächennutzungsplanänderung) 

Das Plangebiet ist vorrangig den Siedlungsflächen zuzuordnen. Lediglich in den Randbereichen 

stocken natürliche / naturnahe Pflanzenbestände und Gewässer.  

 

Im östlichen Teil des Plangebiets ste-

hen vorwiegend versiegelte Flächen in 

Form von gepflasterten Wegen und 

Plätzen sowie Gebäuden an. Im zent-

ralen Bereich des Plangebiets liegt ein 

Sportplatz mit Kunstrasen, Tartanbahn 

und weiteren versiegelten Wegen. Da-

ran schließen eine Schießanlage und 

ein Tennisplatz (Ascheplatz, teilversie-

gelt) an.  
 

 
Das Schwimmbecken wird von 

Strauch- und Baumpflanzungen mit 

nicht heimischen Arten gesäumt. Wei-

tere Beete mit Ziersträuchern sind 

punktuell im Bereich der im Plangebiet 

anstehenden Sportanlagen vorhanden.  
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Neben den versiegelten Flächen stellt 

die Liegewiese einen großen Flächen-

anteil am Freibad dar. Weitere mehr 

oder minder intensiv genutzte Wiesen 

und Rasenfläche säumen den Sport- 

und teilweise den Tennisplatz.   

 
Im Nordwesten wird das Plangebiet 

von einer Strauch- und Baumpflan-

zung, überwiegend mit Ziersträuchern, 

standortfremden Bäumen oder Brom-

beerbeständen, gesäumt.  

 
Die Siedlungsstrukturen (Freibad, 

Sportplatz, Schieß- und Tennisanlage) 

rahmend sind Gehölzstreifen mit hei-

mischen Baumarten angelegt worden. 
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Meherere nicht heimische und zwei 

heimische Einzelbäume wachsen im 

Süden des Freibads. 

 
Das Plangebiet wird vom Moorbach 

gekreuzt, welcher in seinem Verlauf 

von Westen bis zur Schießanlage ver-

rohrt verläuft. Östlich des Sportplatzes 

ist der Moorbach offengelegt und ver-

läuft mehr oder minder naturfern in ei-

nem begradigten Gewässerbett. Süd-

lich des Tennisplatzes ist der Moor-

bach im Bereich einer Zufahrt ver-

rohrt. Ein und Auslass sind mit Was-

serbaupflaster gesichert.  
 

 

Da es sich bei der Siedlungsstruktur im Westen des Plangebiets um ein Freibad handelt, sind 

zudem Wasserflächen vorhanden. Diese werden jedoch angesichts der nur temporären Verfüg-

barkeit sowie der zum Einsatz kommenden Chemikalien zur Reinhaltung nicht den Gewässern, 

sondern den versiegelten Flächen zugeordnet. 

4.2 Umfeld des Plangebiets 

Nördlich und südöstlich des Plangebiets setzt sich der Siedlungscharakter fort bzw. nimmt der 

Anteil versiegelter Fläche deutlich zu. Nach Südwesten und Westen stehen hingegen Strukturen 

der offenen (Kultur-)Landschaft an.  
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Nördlich liegt der mit Ein- und Mehrfa-

milienhäusern bebaute Siedlungs-

raum. Südöstlich des Plangebiets 

grenzt eine Kleingartenverein mit  

(teil-)versiegelten Flächen an. 

 
Straßen und größere Wege im Untersuchungsgebiet werden von von Gräsern dominierten Säu-

men begleitet. Vereinzelt sind heimische Baumarten gepflanzt (ohne Darstellung). 

Im Süden sowie den Randbereichen 

im Nordwesten und Osten des Unter-

suchungsgebiets findet eine mehr 

oder minder intensive landwirtschaftli-

che Nutzung statt.  

 
Im Untersuchungsgebiet sind nur ver-

einzelt und kleinflächig Intensivwiesen 

und mehr oder minder artenreiche 

Mähwiesen vertreten sowie Über-

gänge zu Feuchtwiesen / Flutrasen 

vorhanden. 
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Dem nördlich angrenzenden Sied-

lungsraum sind mehr oder minder 

strukturarme Gärten zuzuordnen.  

 
Im Osten des Untersuchungsgebiets 

stehen überwiegend kleinflächige, ar-

tenarme bis -reiche Feldgehölze / 

Waldränder bis hin zu Wald an. Im 

Westen des Untersuchungsgebiet sind 

diverse Waldhabitate, von standort-

fremd (Lärchenparzelle) über einge-

streute standortfremde Bestände (Bir-

kenwald mit Fichten) bis hin zu stand-

ortheimischen Laubwäldern aus Bu-

chen (mit Eichen) oder Erlenbrüchen 

vertreten.  

 

Westlich des Plangebiets wird der 

Wörenheider Weg von einem Gehölz-

streifen mit überwiegend heimischen 

Baumarten gesäumt.   
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Westlich des Plangebiets ist der Auen-

bereich des Moorbachs mit  

klein(-st-)flächige Tümpel / Weiher an-

gereichert. 

 

4.3 Festzustellende Lebensraumtypen 

Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen Biotopstrukturen können in Anlehnung an die Un-

terteilung von Lebensraumtypen des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-

Westfalen“ (FIS) folgenden Lebensraumtypen zugeordnet werden: 

 

• Feucht- und Nasswälder  

• Laubwälder mittlerer Standorte  

• Nadelwälder  

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Höhlenbäume 

• Fettwiesen und -weiden 

• Feucht- und Nasswiesen und -weiden 

• Stillgewässer 

• Fließgewässer 

• Äcker, Weinberge 

• Säume, Hochstaudenfluren 

• Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen  

• Gebäude 

4.4 Vorbelastungen 

Im Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans befindet sich das Freibad Jöllenbeck. 

Entsprechend ist neben den baulichen Anlagen (Lebensraumverlust) vor allem die Nutzung im 

Frühjahr bis Herbst als erhebliche Vorbelastung zu bewerten. Ähnliches gilt für den im Süden 

des Geltungsbereichs der Änderung des Flächennutzungsplans anstehenden Tennisplatz, wobei 

hier die Nutzungszeiträume etwas ausgedehnter ausfallen. Der zentral liegende Sportplatz 



259. Änderung des Flächennutzungsplans i.V.m. der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 40 „Kombibad Jöllen-

beck“ der Stadt Bielefeld: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 14 

 

sowie der östlich daran angrenzende Schießstand können unabhängig von der Jahreszeit ge-

nutzt werden. Nutzungsintervalle liegen hier vermutlich weiter auseinander als bei den anderen 

Sport- und Freizeiteinrichtung, dafür ist die verursachte akustische Störwirkung als intensiver zu 

bewerten. Den im Geltungsbereich anstehenden Gebäuden kann in Anbetracht der umgebenden 

Gehölz- und Gebäudekulisse keine Silhouettenwirkung zugeordnet werden.  
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5.0 Stufe I – Vorprüfung 

5.1 Betroffene Lebensraumtypen 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben werden folgende der festgestellten Lebensraumtypen un-

mittelbar beansprucht: 

 

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 
• Höhlenbäume 
• Fettwiesen und -weiden 
• bedingt Fließgewässer (unterirdisch) 
• Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 
• Gebäude 
 

Weitere Lebensraumtypen in der näheren Umgebung des Plangebiets, die potenziell mittelbar 

beeinträchtigt werden, werden ebenfalls in die weitere Betrachtung einbezogen. 

5.2 Wirkfaktoren 

Die in Verbindung mit dem Vorhaben stehenden potenziellen Wirkungen sind nachfolgend tabel-

larisch aufgeführt und werden anschließend erläutert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich im 

Geltungsbereich der 259. Änderung des Flächennutzungsplans abseits des Geltungsbereichs 

des aufzustellenden Bebauungsplans keine Nutzungsänderungen ergeben, sondern lediglich 

eine Anpassung der Darstellung erfolgt. Zusätzliche, planindizierte Wirkungen sind in diesem 

Bereich daher nicht zu erwarten. 
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 Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der 259. Änderung des Flächennutzungsplans i.V.m. 
der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 40 „Kombibad Jöllenbeck“ der Stadt Bielefeld. 

Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung 

baubedingt 

Baufeldräumung und Baustellen-
betrieb 

Bodenverdichtungen, Bodenabtrag 
und Veränderung des (natürlichen) 
Bodenaufbaus 

erhöhtes Tötungs- und Verletzungs- 
risiko 

potenzieller Verlust von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten 

Entfernung von krautiger Vegetation 
und Gehölzen / Gehölzjungwuchs 

erhöhtes Tötungs- und Verletzungs- 
risiko 

potenzieller Verlust von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten 

Abbruch von Gebäuden / Becken 
und sonstigen Versiegelungen 

ggf. erhöhtes Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko, Verlust von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten für gebäude-
bewohnende Arten 

(tlw.) Wiederherstellung von Lebens-
raumfunktionen 

Optische und akustische Emissio-
nen durch den Baubetrieb 

temporäre Störung der Tierwelt  

potenzieller Verlust von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten 

anlagebedingt 

Neubau eines Kombibads mit der 
erforderlichen Infrastruktur  

Versiegelung und Teilversiegelung 
durch Gebäude, Verkehrsfächen 
und Becken 

nachhaltige Reduktion von Lebens-
räumen 

ggf. Vergrößerung des Lebensrau-
mangebots für gebäudebewohnende 
Arten 

Barrierewirkung ggf. Meideverhalten, Zerschneidung 
von Lebensräumen / Teilhabitaten 

Glasflächen erhöhtes Vogelschlagrisiko 

Erhaltung von Grünflächen, Siche-
rung von Anpflanzungsflächen 
und Etablierung von Freianlagen  

Erhalt und Entwicklung wesentli-
cher Gehölzbestände 

Sicherung, Entwicklung und Optimie-
rung von Lebensraum / Lebensräumen 

Pflanzung neuer Gehölzbestände Etablierung von Lebensraum / neuen 
Lebensraumstrukturen 

Schaffung neuer stadtgebietstypi-
scher Lebensräume 

Lebensraumumwandlung / -aufwer-
tung 

betriebsbedingt / nutzungsbedingt 

Nutzung der Gebäude und der Au-
ßenanlagen (Becken, Liegewiese, 
Parkplatz, Haltestelle)   

örtliche und ggf. zeitliche Verlage-
rung sowie Erhöhung der Licht- und 
Lärmemissionen  

Beeinträchtigung / Störung 
(Lebensraumdegeneration) 

nachhaltige Abwertung angrenzender 
Lebensräume 

Nutzung der Liegewiese und der 
sonstigen Freianlagen 

visuelle Emissionen durch Bewe-
gung bleiben bestehen  

keine zusätzlichen Wirkungen zu er-
warten 

Pflegemaßnahmen der Grünflä-
chen (Liegewiese, und sonstige 
Freianlagen) 

akustische Emissionen durch den 
Einsatz von Pflegemaschinen blei-
ben bestehen 

keine zusätzlichen Wirkungen zu er-
warten 

Veränderung der Vegetation geringfügige Störung und Lebens-
raumdegeneration 

artenschutzfachlich positive Auswirkungen sind grün hinterlegt 
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5.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Die akustischen und optischen Störwirkungen der Baumaßnahmen sind zeitlich auf die Bau-

phase sowie räumlich auf die nähere Umgebung des Plangebiets beschränkt und können zu ei-

ner temporären Störung der Tierwelt führen. Ob diese Störwirkung erheblich im Sinne des § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNATSCHG (Gefährdung des lokalen Erhaltungszustands der Population) ist, hängt 

von der artspezifischen Störungssensibilität, dem Erhaltungszustand und der Störungsintensität 

ab.  

 

Die potenziellen Betroffenheiten planungsrelevanter Arten können sich primär aus dem Verlust 

von Lebensraumstrukturen ergeben. Im Zuge der Baufeldfreimachung werden krautige Vegeta-

tion und stellenweise Bäume bzw. Gebüsche entfernt. Tiere, die diese Habitate als Lebensraum 

nutzen, können ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten verlieren. Darüber hinaus sind insbeson-

dere wenig mobile Tiere oder Entwicklungsstadien bzw. Tiere ohne Fluchtreaktion einem erhöh-

ten Tötungs- und Verletzungsrisiko ausgesetzt. Nahrungshabitate von Tieren mit großen Raum-

ansprüchen werden durch die Baufeldfreimachung reduziert.  

 

Darüber hinaus befinden sich lebensraumvernetzende Gehölzstreifen im Plangebiet bzw. dessen 

Randbereichen (z.B. entlang der südlichen und nördlichen Grenze des Geltungsbereichs). Nach 

derzeitigem Planungstand bleiben die Gehölzstreifen mit Ausnahme eines Gebüschs im Nord-

westen erhalten. Dem Verlust ist ggf. durch geeignete Maßnahmen zu begegnen. Etwaige bau- 

oder betriebsbedingte Störungen sind im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zu 

beurteilen und ggf. durch geeignete Maßnahmen abzuwenden.  

5.2.2 Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Durch die bauliche Inanspruchnahme wird Lebensraum nachhaltig reduziert. Demgegenüber 

wird insbesondere im Süden des Plangebiets Lebensraum gesichert und entwickelt. 

 

Für einige Offenlandarten ist ein Meidungsverhalten gegenüber dichten Vertikalkulissen be-

kannt. Ausgehend von der Lage des Plangebiets sowie der Umgebenden Strukturen wird nicht 

mit dem Vorkommen diesbezüglich sensibler Arten ausgegangen. Eine Lebensraumabwertung 

oder Barrierewirkung durch die zukünftige Gebäudekulisse wird daher nicht erwartet. 

 

Reflektierende Fassadenmaterialien, insbesondere große Glasflächen führen bei Vögeln zu ei-

nem erhöhten Kollisionsrisiko. Von dem geplanten Hallenbad geht, zumindest an der nordwestli-

chen Glasfassade, ein grundsätzliches Risiko von Vogelschlag aus.  
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Durch die Zunahme der nutzbaren Gebäudeflächen und verkehrliche Nutzung erhöhen sich die 

Licht- und Lärmemission. Insbesondere für diesbezüglich empfindliche Tierarten kann sich da-

her ein Meidungsverhalten einstellen, dass letztlich zur Abwertung oder zum Verlust unmittelbar 

angrenzender (Teil-)Lebensräume führt. Die tatsächliche Intensität der Störung hängt von der 

artspezifischen Empfindlichkeit gegenüber Lärm bzw. Licht ab. Zu berücksichtigen ist die bereits 

bestehenden Nutzung und die damit einhergehenden Immissionen. 

 

Im Bereich von Anpflanzungs- und Erhaltungsflächen bleiben die Lebensraumbedingungen er-

halten bzw. verbessern sich diese durch die Nutzungsextensivierung und Anreicherung mit Ge-

hölzen. Durch mehr oder minder regelmäßige Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen sollen 

diese Lebensräume langfristig gesichert werden. Dennoch können Pflege- und Unterhaltungs-

maßnahmen zu einer temporären Störung der Tierwelt führen und für einzelne Arten das Tö-

tungs- und Verletzungsrisiko temporär erhöhen.  

5.3 Artenspektrum im Untersuchungsgebiet 

Zur umfassenden Betrachtung des Artenspektrums und potenzieller damit verbundener Betrof-

fenheiten werden sämtliche Nachweise für artenschutzrechtlich relevante Arten im Untersu-

chungsgebiet berücksichtigt. Die Artnachweise wurden dem Fachinformationssystem geschütz-

ter Arten (FIS) sowie der Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz (LINFOS) entnommen. Ferner werden Informationen zu Schutz-

gebieten und naturschutzfachlich wertvollen Bereichen ausgewertet sowie die Datengrundlage 

der Stadt Bielefeld berücksichtigt.  

5.3.1 Artnachweise des FIS 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Messtischblatts 3917 „Bielefeld“, Quadrant 1. Für 

diesen Quadranten wurde im FIS eine Abfrage der planungsrelevanten Arten für die im Untersu-

chungsgebiet anzutreffenden unmittelbar und mittelbar betroffenen Lebensraumtypen durchge-

führt. Vom FIS werden insgesamt 40 Arten als planungsrelevant genannt. Unter den Tierarten 

befinden sich zwölf Fledermausarten und 28 Vogelarten (LANUV 2021a). 

5.3.2 Artnachweise des LINFOS 

Für den Geltungsbereich sowie das Umfeld von 1 km sind dem LINFOS keine Nach- oder Hin-

weise zum Vorkommen (planungs-)relvanter Arten zu entnehmen (LANUV 2020b). 
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5.3.3 Arthinweise aus (Schutz-)Gebietsinformationen 

Südlich des Geltungsbereichs grenzt (in ca. 280 m Entfernung zum aufzustellenden Bebauungs-

plan) das gut 54 ha große Naturschutzgebiet „Moorbachtal“ (BI-036) an.  

Der Geltungsbereich wird mehr oder minder vom Landschaftsschutzgebiet „Ravensberger Hü-

gelland“ (LSG-3916-0001) gesäumt. 

Teile des Naturschutzgebiets bis zur Straße Telgenbrink (0 bis ca. 600 m südlich des Geltungsbe-

reichs) überlagernd befinden sich die gesetzlich geschützten Biotope BT-3917-0046-2015, BT-

3917-0047-2015, BT-3917-0048-2015, BT-3917-0840-2003 und BT-3917-0863-2003. Dabei handelt es 

sich um Gewässer und Feuchtgrünland. Westlich des Geltungsbereichs wird der Moorbach mit 

Quellebereich(en) und Auwald (sowie teils Feucht- und Nassgrünländern und sonstigen Kleinge-

wässern) als gesetzlich geschützte Biotope BT-3917-206-8 und BT-3917-241-8 ausgewiesen. 

Die gesetzlich geschützten Biotope sowie die großflächig umgebenden Flächen wurden im Bio-

topkataster (BK-3917-633, BK-3917-640, BK-3917-655 und BK-3917-671) aufgenommen.  

Angaben zu (planungsrelevanten Arten sind den Gebiets- bzw. Flächenbeschreibungen nicht zu 

entnehmen.  

Westlich und südlich des Geltungsbereichs grenzt die Verbundfläche besonderer Bedeutung 

„Sieks und Kulturlandschaft um das Johannisbach-Talsystem (VB-DT-BI-3916-004) an. Innerhalb 

der großflächigen, aber in zahlreiche Einzelflächen gegliederten Verbundfläche sind Vorkommen 

von Baumfalke, Feldlerche, Feldsperling, Kammmolch, Kiebitz, Mehl- und Rauchschwalbe, Uhu 

u.a. Zielarten, wie Schwarzspecht, Rebhuhn, Eisvogel, bekannt. 

Südlich des Geltungsbereichs grenzt zudem die Verbundfläche herausragender Bedeutung „Jo-

hannisbachsystem mit Nebensieks im Ravensberger Hügelland“ (VB-DT-BI-3916-002) an. Inner-

halb der dem Fließgewässersystem folgenden Verbundfläche sind Vorkommen des Eisvogels, 

Feldsperlings, Kammmolchs, Kleinen Wasserfroschs, Kuckucks, Neuntöters und weiterer Zielar-

ten, wie Feldlerche, Flussregenpfeifer, Gartenrotschwanz, Rebhuhn, Schwarzspecht und Wald-

laubsänger, bekannt (LANUV 2021b). 

5.3.4 Artnachweise durch die Ortsbegehung 

Im Rahmen der Erstbegehung zur Erfassung der anstehenden Lebensraumtypen am 29. April 

2021 wurden Bluthänfling, Nachtigall und Star im Untersuchungsgebiet verhört. Von diesen 

konnte lediglich die Nachtigall im Geltungsbereich (im Gehölzstreifen südlich des Sportplatzes, 

nahe des Schießstands, verortet werden.  

Darüber hinaus wurden ein angepicktes Spechtloch festgestellt. Dieses scheint bereits aus dem 

Vorjahr(en) zu stammen und weißt aufgrund der geringen Tiefe keine Eignung als Brutstandort 

eines Spechts auf.  
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5.3.5 Artnachweise durch die Stadt Bielefeld 

Dem Kataster der Stadt Bielefeld sind keine Vorkommen relevanter Arten im Vorhabensbereich 

zu entnehmen (STADT BIELEFELD 2020). 

5.4 Einschätzung des Lebensraumpotenzials 

Im Zuge der Ortsbegehung am 29. April 2021 wurde das Lebensraumpotenzial des Plangebiets 

untersucht. Dabei wurde auf potenziell geeignete Strukturen für Fledermäuse (abstehende 

Rinde, ausgefaulte Astlöcher, Stammrisse, Spalten und Höhlungen an Gebäuden etc.) und Spu-

ren einer Nutzung durch Vögel (Nester, Gewölle etc.) an den Gehölzen und Gebäuden geachtet.  

 

Hinweis: Zu berücksichtigen ist, dass Spuren, die auf eine Nutzung durch gebäude- und gehölz-

bewohnende Arten schließen lassen, nicht immer eindeutig ersichtlich (z. B. baubedingt ver-

deckt, materialbedingt nicht sichtbar, nutzungsbedingt beseitigt) sind. Ein gewisses Restrisiko ist 

dementsprechend bei den Untersuchungen zum Quartierpotenzial gegeben. 

5.4.1 Lebensraumpotenzial der Gebäude 

Da für die Aufstellung des Bebauungsplans nur der Abbruch des im Norden anstehenden Ge-

bäudes absehbar ist, wurde dieses hinsichtlich des Potenzials als Lebensraum für gebäudebe-

wohnende Tierarten eingehend untersucht. Das Gebäudeinnere weist keine geeigneten Spalten 

und Hangplätze für Fledermäuse auf. Niststandorte konnten im Rahmen der Ortsbegehung am 

29. April nicht festgestellt werden. Ein Zugang für gebäudebewohnende Arten in das Gebäude ist 

in Form einer ca. 8 cm großen Kernbohrung zur Nordseite vorhanden.  

Großformatige Platten bilden den Abschluss des Daches und stehen 2 – 4 cm vom Mauerwerk 

ab. Die ca. 40 cm hohen Spalten stellen geeignete Zwischen- und Sommerquartiere für Fleder-

mäuse dar.  

Das im Osten des Geltungsbereichs des Bebauungsplans anstehende Gebäude wies lediglich an 

einer Dachüberstandsverkleidung im Stoß zur verputzten Fassade eine potenziell für höhlenbrü-

tende Vogelarten und Fledermäuse geeignete Struktur auf.  

Für die weiteren Gebäude gilt der Erhalt im Rahmen der Darstellung des Flächennutzungsplans, 

weshalb keine Potenzialanalyse jener durchgeführt wurde.  
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 Beispielhafte, potenziell relevante Strukturen für gebäudebewohnende Arten. 

vorgefundene Struktur Ort Eignung 

 

ca. 2-4 cm breite 
Spalten 
 

Dachab-
schlussver-
kleidung im 
Übergang zum 
Mauerwerk an 
West-, Süd- 
und Ostfas-
sade 

Fledermäuse 
potenzielle Zwischen- /  
Sommerquartiere 
 
Vögel 
keine Eignung 

 

ca. 2 cm breite Spal-
ten mit Zugang zu 
Hohlraum 

Dachüber-
standsverklei-
dung im Über-
gang zu ver-
putzter Fas-
sade 

Fledermäuse 
potenzielle Zwischen- /  
Sommerquartiere 
 
Vögel 
Potenzieller Brutstandort für 
kleine (halb-)höhlenbrütende 
Arten 

5.4.2 Lebensraumpotenzial der Gehölze  

Gehölzentnahmen sind im Süden des Geltungsbereichs des Bebauungsplans zu erwarten. In An-

betracht der lediglich als Sicherung der derzeitigen Nutzung geplanten Darstellungen des Flä-

chennutzungsplans wurde daher nur im Bereich zu erwartender Gehölzentnahmen eine Höhlen-

baumkartierung durchgeführt. Im Rahmen der Kartierung wurde zwei potenziell relevante Struk-

turen für halbhöhlenbrütende Vögel festgestellt. Dabei handelt es sich einerseits um ein ange-

faultes Astloch, anderseits um eine angepickte Spechthöhle. Da beide Höhlen nicht tief in das 

jeweilige Gehölz hineinreichen, ist von keiner Eignung als Quartierstandort von Fledermäusen 

auszugehen.  
 

 Beispielhafte, potenziell relevante Strukturen für gehölzbewohnende Arten. 

vorgefundene Struktur Ort Eignung 

 

ca. 5 cm großes und 
tiefes angefaultes 
Astloch  

Rotbuche im 
Südwesten 

Vögel 
kleine halbhöhlenbrütende Ar-
ten 

 

ca. 4 cm großes an-
gepicktes Specht-
loch von geringer 
Tiefe 

Mammutbaum 
zentral im Sü-
den des Gel-
tungsbereichs 
des Bebau-
ungsplans 

Vögel 
kleine halbhöhlenbrütende Ar-
ten 
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Abb. 5 Erfasste Höhlenbäume (schwarze Punkte) im Geltungsbereich des Bebauungsplans (schwarze 

Punktlinie) auf Basis des Luftbilds. 

 

Darüber hinaus ist den linienförmigen Gehölzstrukturen in Randlage der Plangebiete eine Leit-

funktion für Fledermäuse zwischen Waldlebensraum / Siedlung und Offenland zuzuordnen. Vor-

nehmlich die östlich liegenden Gehölzstrukturen unterliegen einer nur geringen anthropogen in-

dizierten Störwirkung. Diesen Bereich kommt eine besondere Lebensraumfunktion für Gehölz- 

und Gebüschbrüter zu. Dennoch übernehmen der Gehölzstreifen im Süden sowie das kleinflä-

chige Gebüsch im Nordwesten einen Lebensraumfunktion für gehölz- bzw. gebüschbrütende Ar-

ten. 

5.4.3 Lebensraumpotenzial des Moorbachs  

Dem Moorbach wird innerhalb der Grenzen des Plangebiets aufgrund seiner Ausprägung (größ-

tenteils verrohrt oder stark begradigt und verbaut [angrenzend an verrohrte Überfahrt]) keine 

besondere Bedeutung für Amphibien zugesprochen.  

Die äußerst flachgründigen Aufweitungen des Moorbachs bzw. randlich dessen, westlich des 

Plangebiets, weisen keine Eignung als Laichgewässer für Amphibien auf, da diese im Jahresver-

lauf überhitzen und den Großteil der aquatischen Phase der Amphibien trocken fallen.  
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5.5 Konfliktanalyse 

5.5.1 Häufige und verbreitete Vogelarten 

Alle europäischen Vogelarten unterliegen den Artenschutzbestimmungen des § 44 Abs. 1 

BNATSCHG. Damit ist auch die vorhabenspezifische Erfüllung der Verbotstatbestände gegenüber 

häufigen und verbreiteten Vogelarten (sog. „Allerweltsarten“ wie Amsel, Buchfink und Kohl-

meise) zu prüfen. Bei den häufigen und ungefährdeten Arten kann im Regelfall davon ausgegan-

gen werden, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszustands bei 

vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen wird 

(MWEBWV & MKULNV 2010). Auch für diese Arten gilt jedoch, dass das Töten und Verletzen 

nach § 44 Abs. 5 Nr. 2 i.V.m. Abs. 1 Nr. 1 im Falle eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos durch 

geeignete Maßnahmen auf ein unvermeidbares Maß zu reduzieren ist. 

5.5.2 Planungsrelevante Arten 

In der folgenden Tabelle werden die im Rahmen der Datenrecherche ermittelten, artenschutz-

rechtlich relevanten Arten dargestellt und eine Voreinschätzung einer möglichen Betroffenheit 

durch das Vorhaben vorgenommen (Stufe I). Infolge der Habitatansprüche der Arten, der im Un-

tersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume und der dargestellten Wirkfaktoren kann ein 

potenzielles Vorkommen bzw. eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit für einige der Ar-

ten im Vorfeld ausgeschlossen werden. Da Nahrungsflächen nicht zu den Schutzobjekten des § 

44 Abs.1 BNATSCHG gehören, ist eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit für Arten, 

welche das Untersuchungsgebiet als nicht essenzielles Nahrungshabitat nutzen, nicht gegeben. 

 

Für die ermittelten potenziellen Konfliktarten wird des Weiteren eine Art-für-Art-Betrachtung 

durchgeführt (Stufe II). 
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 Vorprüfung des Artenspektrums im Plan- (PG) und Untersuchungsgebiet (UG). 
Erläuterungen: Quelle: FIS = Fachinformationssystem, LINFOS = Landschaftsinformationssammlung, HL = Höke Landschaftsarchitektur 
   Status: A. v. = Art vorhanden, B = brütend, R = rastend, V = verhört, S = Sichtung 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche (BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007)  Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Säugetiere 

Abendsegler FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet 
Laubwälder, Habitate mit hohem Baumanteil, offene Lebensräume; 
jagt in großen Höhen über Wasserflächen, Waldgebieten, Agrar-
flächen und beleuchteten Plätzen im Siedlungsbereich. 
Wochenstuben / Sommerquartier 
Baumhöhlen, selten in Fledermauskästen. 
Winterquartier 
Große Baumhöhlen, Spaltenquartiere in Gebäuden, Felsen, Brü-
cken. 

UG stellt geeigneten Lebensraum dar.  
 
PG stellt Teil eines großräumigen Nahrungs-
habitats dar. 

keine Betroffenheit nein 

Bechsteinfleder-
maus 

FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet  
Vor allem Laub- und Laubmischwälder, aber auch Kiefern- und 
Tannenwälder, seltener strukturreiche Fichtenforste mit ausge-
prägter Strauchschicht. Jagt in 1-5 m Höhe, sehr dicht an Vegeta-
tion entlang, in vegetationsfreien Wäldern auch in Bodennähe, 
Kronenbereich, aufsammeln der Beute vom Substrat.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Baumhöhlen, Stammanrisse, Vogel-, und Fledermauskästen, selten 
in Gebäuden.  

Winterquartier  
Baumhöhlen, unterirdische Quartiere aller Art.  

Westlicher Randbereich des UG stellt geeig-
neten Lebanraum dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  

keine Betroffenheit nein 

Braunes Langohr FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet 
Unterholzreiche, mehrschichtige lichte Laub- und Nadelwälder mit 
Baumhöhlen; jagt an Waldrändern, gebüschreichen Wiesen, struk-
turreichen Gärten, Streuobstwiesen und Parkanlagen. 
Wochenstuben / Sommerquartier 
Baumquartiere, Nistkästen, Dachböden, Spalten an Gebäuden / 
auch Spaltenverstecke an Bäumen und Gebäuden. 
Winterquartier 
Bunker, Stollen, Keller, Baumhöhlen, Felsspalten. 

Westlicher Randbereich des UG stellt geeig-
neten Lebanraum dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  

keine Betroffenheit nein 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Breitflügelfleder-
maus 

FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet  
Siedlungs- und siedlungsnaher Bereich. Jagt in offener und halb-
offener Landschaft über Grünflächen mit randlichen Gehölzstruktu-
ren, Waldrändern oder Gewässern.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Spaltenverstecke und Hohlräume an und in Gebäuden / selten 
Baumhöhlen, Nistkästen.  

Winterquartier  
Spaltenverstecke und Hohlräume an und in Gebäuden, Bäumen, 
Felsen, Stollen, Höhlen.  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG weist geeignete Quartierstrukturen und 
kleinflächige Nahrungshabitate auf.  
Südlicher und östlicher Teil der PG stellen 
potenzielle Leitstruktur dar. 
 

Töten und Verletzen 
 
Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten 

ja 

Fransenfleder-
maus 

FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet  
Unterholzreiche Laubwälder mit lückigem Baumbestand. Jagt in 
reich strukturierten, halboffenen Parklandschaften mit Hecken, 
Baumgruppen, Grünland und Gewässern.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Baumquartiere, Nistkästen / auch Dachböden, Viehställe.  

Winterquartier  
Höhlen, Stollen, Eiskeller, Brunnen.  

Westlicher Randbereich des UG stellt geeig-
neten Lebanraum dar. 
 
Südlicher und östlicher Teil der PG stellen 
potenzielle Leitstruktur dar.  

Störung (eines Teils einer 
Leitstruktur) 

ja 

Große Bartfle-
dermaus 

FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet  
Strukturreiche Landschaften mit hohem Wald- und Gewässeranteil 
(Au- und Bruchwälder, Moor- und Feuchtgebiete). Jagt in ge-
schlossenen Laubwäldern mit einer geringen bis lückigen Strauch-
schicht und Kleingewässern, an linienhaften Gehölzstrukturen in 
der Offenlandschaft, über Gewässern.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Spaltenquartiere an Gebäuden, auf Dachböden, hinter Verschalun-
gen / Baumquartiere, Fledermauskästen.  

Winterquartier  
Höhlen, Stollen, Keller.  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG weist geeignete Quartiere auf.  
Südlicher und östlicher Teil der PG stellen 
potenzielle Leitstruktur dar. 
 

Töten und Verletzen 
 
Störung (eines Teils einer 
Leitstruktur) 
 
Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten 

ja 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Großes Mausohr FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet  
Strukturreiche Landschaften mit einem hohen Wald- und Gewäs-
seranteil, geschlossene Waldgebiete (z.B. Buchenhallenwälder).  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Traditionelle Wochenstuben in warmen, geräumigen Dachböden 
von Kirchen, Schlössern und großen Gebäuden / Gebäudespalten, 
Baumhöhlen, Fledermauskästen.  

Winterquartier  
Höhlen, Stollen, Eiskeller.  

Westlicher Randbereich des UG stellt geeig-
neten Lebanraum dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  

keine Betroffenheit nein 

Kleinabendsegler FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet  
Typische Waldfledermaus, insbesondere von Laubwäldern, Bevor-
zugung von Wäldern mit hohem Altholzbestand, seltener in Streu-
obstwiesen und Parkanlagen. Jagt in Wäldern und deren Rand-
strukturen.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Baumhöhlen, Bevorzugung natürlich entstandener Baumhöhlen, 
vereinzelt Dachräume und Gebäude.  

Winterquartier  
Baumhöhlen, aber auch Gebäude.  

Westlicher Randbereich des UG stellt geeig-
neten Lebanraum dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  

keine Betroffenheit nein 

Rauhautfleder-
maus 

FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet  
In strukturreichen Landschaften mit einem hohen Wald- und Ge-
wässeranteil (Laub- und Kiefernwälder, Auwaldgebiete). Jagt an 
Waldrändern, Gewässerufern, Feuchtgebieten in Wäldern.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Wochenstuben in NO-Deutschland / Spaltenverstecke an Bäumen, 
Baumhöhlen, Fledermauskästen, waldnahe Gebäudequartiere.  

Winterquartier  
Außerhalb von NRW.  

Westlicher Randbereich des UG stellt geeig-
neten Lebanraum dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  

keine Betroffenheit nein 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Teichfledermaus FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet  
Gewässerreiche, halboffene Landschaften. Jagt an großen ste-
henden oder langsam fließenden Gewässern, flache Uferpartien, 
Waldränder, Wiesen, Äcker.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Wochenstuben außerhalb NRW / Gebäudequartiere, selten Baum-
höhlen.  

Winterquartier  
Höhlen, Stollen, Brunnen, Eiskeller.  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG weist geeignete Quartierstrukturen und 
kleinflächige Nahrungshabitate auf.  
Südlicher und östlicher Teil der PG stellen 
potenzielle Leitstruktur dar. 
 

Töten und Verletzen 
 
Störung (eines Teils einer 
Leitstruktur) 
 
Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten 

ja 

Wasserfleder-
maus 

FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet  
Strukturreiche Landschaften mit einem hohen Gewässer- und 
Waldanteil. Jagt an offenen Wasserflächen an stehenden und 
langsam fließenden Gewässern, bevorzugt Ufergehölze, seltener 
Wälder, Waldlichtungen und Wiesen.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Baumhöhlen, seltener Spaltenquartiere und Nistkästen / auch 
Baumquartiere, Bachverrohrungen, Tunnel, Stollen.  

Winterquartier  
Höhlen, Stollen, Brunnen, Eiskeller.  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG weist keine geeignete Quartierstrukturen, 
aber kleinflächige Nahrungshabitate auf.  
Südlicher und östlicher Teil der PG stellen 
potenzielle Leitstruktur dar. 
 

Töten und Verletzen 
 
Störung (eines Teils einer 
Leitstruktur) 
 
Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten 

ja 

Zwergfledermaus FIS / 
A. v. 

Lebensraum und Jagdgebiet  
Strukturreiche Landschaften in Siedlungsbereichen; jagt an Ge-
wässern, Kleingehölzen, aufgelockerten Laub- und Mischwäldern, 
parkartigen Gehölzbeständen im Siedlungsbereich.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Spaltenverstecke an und in Gebäuden, seltener Baumquartiere 
und Nistkästen.  

Winterquartier  
Oberirdische Spaltenverstecke in und an Gebäuden, natürliche 
Felsspalten, unterirdische Verstecke.  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG weist geeignete Quartierstrukturen und 
kleinflächige Nahrungshabitate auf.  
Südlicher und östlicher Teil der PG stellen 
potenzielle Leitstruktur dar. 
 

Töten und Verletzen 
 
Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten 

ja 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Vögel 

Baumfalke LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Halboffene, strukturreiche Kulturlandschaften mit Feuchtwiesen, 
Mooren, Heiden und Gewässern.  

Bruthabitat  
Alte Krähennester in lichten Altholzbeständen, Feldgehölzen 
Baumreihen oder Waldrändern.  

UG stellt Teil eines großräumigen Lebens-
raums dar.  
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. 
 
Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
gemeldet (2008). 

keine Betroffenheit nein 

Baumpieper FIS / 
B 

Lebensraum  
Offenes bis halboffenes Gelände mit höheren Gehölzen als Sing-
warte und einer strukturreichen Krautschicht. Geeignet sind son-
nige Waldränder, Lichtungen, Kahlschläge, junge Aufforstungen 
und lichte Wälder. Besiedelt werden auch Heide- und Moorge-
biete sowie Grünländer und Brachen mit einzeln stehenden Bäu-
men, Hecken und Feldgehölzen.  

Bruthabitat  
Nest am Boden unter Grasbulten oder Büschen.  

UG stellt punktuell einen geeigneten Lebens-
raum dar. 
 
PG stellt in Anbetracht der Störwirkungen 
keinen geeigneten Lebensraum dar.  

keine Betroffenheit nein 

Bluthänfling FIS, HL 
/ B, V 

Lebensraum 
Offene Flächen mit Hecken, Sträuchern oder jungen Koniferen und 
samentragender Krautschicht (z.B. heckenreiche Agrarlandschaft, 
Heide-, Ödland- und Ruderalflächen), Gärten, Parkanlagen, Fried-
höfe. 

Bruthabitat 
Nest in dichten Büschen und Hecken (v.a. Koniferen und immer-
grüne Laubhölzer) in 0,2 - 2 m Höhe. 

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG weist geeignete Brut -und kleinflächig 
Nahrungshabitate auf.  
 
Im Rahmen der Ortsbegehung in nordwest-
lich angrenzender Siedlung verhört. 

Töten und verletzen 
 
Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten 

ja 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Eisvogel FIS, 
LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Fließ- und Stillgewässer mit Abbruchkanten und Steilufern.  

Bruthabitat  
An vegetationsfreien Steilwänden aus Lehm oder Sand.  

UG stellt in Teilen geeignetes Nahrungshabi-
tat dar. 
 

PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. 
 

Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
(2012) und in 766.7725 ha großen Verbundflä-
che VB-DT-BI-3916-002 (2003-2011) gemeldet  

keine Betroffenheit nein 

Feldlerche FIS, 
LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Reichstrukturiertes Ackerland, extensiv genutzte Grünländer und 
Brachen sowie größere Heidegebiete.  

Bruthabitat  
Nest in Bereichen mit kurzer lückiger Vegetation in einer Boden-
mulde.  

UG stellt in Teilen geeigneten Lebensraum 
dar. 
 

PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. 
 

Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
(2004-2013) und in 766.7725 ha großen Ver-
bundfläche VB-DT-BI-3916-002 (2013) gemel-
det.  

keine Betroffenheit nein 

Feldschwirl FIS / 
B 

Lebensraum  
Offene bis halboffene Landschaften mit dichter Krautschicht, z.B. 
Riede, extensiv oder nicht genutzte Wiesen sowie lichte Gehölzbe-
stände.  

Bruthabitat  
Bodennahes Nest in höherer Vegetation, z.B. extensiv oder nicht 
genutzte Wiesen sowie lichte Gehölzbestände.  

Südöstlicher Randbereich des UG stellt ge-
eigneten Lebensraum dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  

keine Betroffenheit nein 

Feldsperling FIS, 
LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen Grünlandanteil, 
Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Obst- und Gemü-
segärten oder Parkanlagen in Randbereichen ländlicher Siedlun-
gen.  

Bruthabitat  
Specht- oder Faulhöhlen, Gebäudenischen und Nistkästen.  

UG stellt in den Randbereichen einen geeig-
neten Lebensraum dar. 
 

PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  
 

Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
(2004-2011) und in 766.7725 ha großen Ver-
bundfläche VB-DT-BI-3916-002 (2003-2009) 
gemeldet. 

keine Betroffenheit nein 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Flussregenpfeifer FIS, 
LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Sandige oder kiesige Ufer größerer Flüsse, Überschwemmungsflä-
chen, Sand- und Kiesabgrabungen, Klärteiche.  

Bruthabitat  
vegetationsarme Flächen mit grober Bodenstruktur, nicht zu weit 
vom Wasser entfernt. Ursprünglich Schotter-, Kies- und Sandufer 
an Flüssen. Kies- und Sandgruben, Steinbrüche, Halden, Tage-
baue, Stauseen etc..  

UG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. 
 
Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
(2004-2011) und in 766.7725 ha großen Ver-
bundfläche VB-DT-BI-3916-002 (2011) gemel-
det. 

keine Betroffenheit nein 

Gartenrot-
schwanz 

LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Reich strukturierte Dorflandschaften mit alten Obstwiesen 
und -weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auengehölzen und 
lichten, alten Mischwäldern, Randbereiche von größeren Heide-
landschaften und sandige Kiefernwälder. Nahrungssuche auf 
schütterer Bodenvegetation.  

Bruthabitat  
In Halbhöhlen in 2 - 3 m Höhe über dem Boden, z.B. in alten Obst-
bäumen oder Kopfweiden.  

UG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  
 
Nächstgelegene Vorkommen in 766.7725 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-002 
(2003) gemeldet.  

keine Betroffenheit nein 

Girlitz FIS / 
B 

Lebensraum 
Lebensräume mit trocken-warmem Mikroklima und abwechslungs-
reichen Habitaten mit lockerem Baumbestand, wie Friedhöfe, 
Parks, Gärten, Kleingartenanlagen. Ausnahmsweise in Fichten- 
und Kiefernwäldern.  

Bruthabitat 
Nest bevorzugt in Nadelbäumen. 

UG stellt in Teilflächen geeigneten Lebens-
raum dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  

keine Betroffenheit nein 

Habicht FIS / 
B 

Lebensraum  
Kulturlandschaften mit einem Wechsel von geschlossenen Wald-
gebieten, Waldinseln und Feldgehölzen.  

Bruthabitat  
In Wäldern mit altem Baumbestand, vorzugsweise mit freier An-
flugmöglichkeit durch Schneisen. Horst in hohen Bäumen (z.B. Lär-
chen, Fichten, Kiefern, Rotbuchen).  

UG stellt Teil eines großräumigen Lebens-
raums dar. 
 
Es befinden sich keine Horste im PG, eine 
Funktion als Nahrungshabitat ist nicht vor-
handen. Das PG stellt daher keinen geeigne-
ten Lebensraum dar.  

keine Betroffenheit nein 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Kiebitz FIS, 
LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Charaktervogel der offenen Grünlandgebiete. Feuchte, extensiv 
genutzte Wiesen und Weiden, seit einigen Jahren verstärkt auf 
Ackerland.  

Bruthabitat  
Nest am Boden in offenen und kurzen Vegetationsstrukturen.  

UG stellt in Teilen geeigneten Lebensraum 
dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. 
 
Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
(2003-2014) gemeldet.  

keine Betroffenheit nein 

Kleinspecht FIS / 
B 

Lebensraum  
Parkartige oder lichte Laub- und Mischwälder, Weich- und Hart-
holzauen sowie feuchte Erlen- und Hainbuchenwälder mit einem 
hohen Alt- und Totholzanteil. Im Siedlungsbereich auch in struktur-
reichen Parkanlagen, alten Villen- und Hausgärten sowie in Obst-
gärten mit altem Baumbestand.  

Bruthabitat  
Nisthöhle in totem oder morschem Holz, bevorzugt in Weichhöl-
zern (v.a. Pappeln, Weiden).  

UG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. keine Betroffenheit nein 

Kuckuck FIS, 
LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Bevorzugt in Parklandschaften, Heide- und Moorgebieten oder 
lichten Wäldern. Ist auch an Siedlungsrändern und Industriebra-
chen anzutreffen.  

Bruthabitat  
Nester bestimmter Singvogelarten z.B. Teich- und Sumpfrohrsän-
ger, Bachstelze, Neuntöter, Heckenbraunelle, Rotkehlchen.  

UG stellt punktuell einen geeigneten Lebens-
raum dar. 
 
PG stellt in Anbetracht der Störwirkungen 
keinen geeigneten Lebensraum dar.  
 
Nächstgelegene Vorkommen in 766.7725 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-002 
(2010-2011) gemeldet. 

keine Betroffenheit nein 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Mäusebussard FIS, HL 
/ B, S 

Lebensraum  
Alle Lebensräume der Kulturlandschaften, sofern geeignete Baum-
bestände als Brutplatz vorhanden sind. Jagdgebiete sind Offen-
landbereiche in der Umgebung des Horstes.  

Bruthabitat  
Horst bevorzugt in Randbereichen von Waldgebieten, Feldgehöl-
zen sowie Baumgruppen und Einzelbäumen.  

UG stellt Teil eines großräumigen Lebens-
raums dar. 
 
Es befinden sich keine Horste im PG, eine 
Funktion als Nahrungshabitat ist nicht vor-
handen. Das PG stellt daher keinen geeigne-
ten Lebensraum dar.  
 
Im Rahmen der Ortsbegehung zwei Indivi-
duen nordöstlich aufsteigen kreisend und 
nach Nordost abziehend. 

keine Betroffenheit nein 

Mehlschwalbe FIS, 
LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
In menschlichen Siedlungsbereichen. Nahrungsflächen liegen an 
insektenreichen Gewässern und offenen Agrarlandschaften in der 
Nähe der Brutplätze.  

Bruthabitat  
Koloniebrüter an frei stehenden, großen, mehrstöckigen Einzelge-
bäuden in Dörfern und Städten.  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. 
 
Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
(2004) gemeldet. 

keine Betroffenheit nein 

Nachtigall FIS, HL 
/ B, V 

Lebensraum  
Kulturlandschaften mit Nähe zu Gebüsch- oder Gehölzstrukturen. 
Auf dem Durchzug und nach der Brutzeit auch in offeneren Land-
schaften.  

Bruthabitat  
In der Kraut-, (seltener in der) Strauchschicht unterholzreicher 
Laub- und Mischwälder. In Feldgehölzen, Hecken, Gebüschen, 
Park- und Gartenanlagen niederschlagsarmer Gebiete.  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
Randbereich des PG stellen bedingt geeigne-
tes Brut- und Nahrungshabitat dar. 
 
Im Rahmen der Ortsbegehung im Gehölzbe-
stands zwischen Sportplatz und Schießan-
lage verhört. 

keine Betroffenheit, da po-
tenziell geeignete Lebens-
räume außerhalb von bauli-
chen Änderungen oder eines 
potenziellen Störbereichs 
durch bauliche Maßnahmen 
des Vorhabens liegen 

nein 

Neuntöter FIS, 
LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Extensiv genutzte Kulturlandschaft, Ackerlandschaften, Streuobst-
wiesen, Weinberge, Trockenhänge, Brachen, Kahlschläge, Wäl-
der, Parkanlagen.  

Bruthabitat  
Halboffene und offene Landschaft mit aufgelockertem, abwechs-
lungsreichem Buschbestand.  

UG stellt Teil eines potenziellen Nahrungsha-
bitats dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  
 
Nächstgelegene Vorkommen in 766.7725 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-002 
(2005) gemeldet. 

keine Betroffenheit nein 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Rauchschwalbe FIS, 
LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Extensiv genutzte, bäuerliche Kulturlandschaften. Fehlt in typi-
schen Großstadträumen.  

Bruthabitat  
Nester aus Lehm und Pflanzenteilen in Gebäuden mit Einflugmög-
lichkeiten (z.B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude).  

UG stellt in den Randbereichen Teil eines 
großräumigen Nahrungshabitats dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. 
 
Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
(2005) gemeldet. 

keine Betroffenheit nein 

Rebhuhn FIS, 
LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Offene Ackerlandschaften, Weiden, Heiden, Hecken, Büsche, 
Staudenfluren, Feld- und Wegraine sowie Brachflächen.  

Bruthabitat  
Feldraine, Weg- und Grabenränder, Hecken, Gehölz- und Waldrän-
der, zum Teil in Heuhaufen.  

UG stellt in den Randbereichen einen geeig-
neten Lebensraum dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  
 
Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
(2008-2013) und in 766.7725 ha großen Ver-
bundfläche VB-DT-BI-3916-002 (2005) gemel-
det. 

keine Betroffenheit nein 

Saatkrähe FIS / 
B 

Lebensraum  
Im Frühjahr ackerbaulich genutzte Flächen in Flussniederungen 
und im Tiefland. Weiden, Wiesen und Äcker im Sommer. Oft sied-
lungsnah.  

Bruthabitat  
Kolonienester in hohen Baum- und Gebüschbeständen sowie an 
Gebäuden.  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG weist keine Nistkolonien auf und eignet 
sich darüber hinaus nicht als Nahrungshabi-
tat. 

keine Betroffenheit nein 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Schleiereule FIS / 
B 

Lebensraum  
Kulturfolger in halboffenen Landschaften, in engem Kontakt zu 
menschlichen Siedlungsbereichen. Jagdgebiete sind Viehweiden, 
Wiesen und Äcker, Randbereiche von Wegen, Straßen, Gräben so-
wie Brachen.  

Bruthabitat  
Störungsarme, dunkle, geräumige Nischen in Gebäuden, die einen 
freien An- und Abflug gewähren (z.B. Dachböden, Scheunen, Tau-
benschläge, Kirchtürme). Gebäude in Einzellagen, Dörfern und 
Kleinstädten.  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG stellt Teil eines potenziellen Nahrungsha-
bitats dar.  

keine Betroffenheit nein 

Schwarzspecht FIS, 
LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Alte ausgedehnte Waldgebiete (v.a. alte Buchenwälder mit Fich-
ten- bzw. Kiefernbeständen), Feldgehölze. Wichtig ist ein hoher 
Anteil an Totholz und vermodernden Baumstümpfen.  

Bruthabitat  
Höhlen an glattrindigen, astfreien Stämmen mit freiem Anflug und 
einem Durchmesser von mind. 35 cm (v.a. Buchen und Kiefern).  

Westlicher Teil des UG stellt geeigneten Le-
bensraum dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.  
 
Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
(2009) und in 766.7725 ha großen Verbundflä-
che VB-DT-BI-3916-002 (2005) gemeldet. 

keine Betroffenheit nein 

Sperber FIS / 
B 

Lebensraum  
Abwechslungsreiche, gehölzreiche Kulturlandschaften. Halboffene 
Parklandschaften mit kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebü-
schen. Reine Laubwälder werden kaum besiedelt. Im Siedlungsbe-
reich in mit Fichten bestandenen Parkanlagen und Friedhöfen.  

Bruthabitat  
Nest bevorzugt in Fichten mit ausreichender Deckung und freier 
Anflugmöglichkeit. Nest meist nahe am Stamm oder auf starken 
horizontalen Ästen.  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
Es befinden sich keine Horste im PG, eine 
Funktion als Nahrungshabitat ist allenfalls im 
geringen Umfang gegeben.  

keine Betroffenheit nein 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Star FIS / 
B 

Lebensraum 
Typische Art der Kulturlandschaft. Ursprünglich beweidete, halbof-
fene Landschaften und feuchte Grasländer, als Kulturfolger auch 
in Ortschaften. Wichtiges Habitatmerkmal ist ein gutes Höhlenan-
gebot. 

Bruthabitat 
Höhlenbrüter (z.B. Astlöcher, Spechthöhlen, Gebäudenischen und 
-spalten, Nistkästen). 

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG (Bebauungsplan) stellt nur geeignetes 
Nahrungshabitat dar, da keine geeigneten 
Höhlenbäume vorhanden sind. 

keine Betroffenheit nein 

Teichrohrsänger FIS / 
B 

Lebensraum  
Schilfröhrichte an Fluss- und Seeufern, an Altwässern oder in 
Sümpfen. In der Kulturlandschaft auch an Gräben, Teichen oder 
renaturierten Abgrabungsgewässern mit Schilfbestand.  

Bruthabitat  
Nest an Schilfhalmen oder anderen vertikalen Strukturen in 60 - 80 
cm Höhe. Bevorzugt im Randbereich von Schilfbeständen.  

UG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. keine Betroffenheit nein 

Turmfalke FIS / 
B 

Lebensraum  
Offene Kulturlandschaften, oft in der Nähe menschlicher Siedlun-
gen. Nahrungssuche in Biotopen mit niedriger Vegetation wie Dau-
ergrünland, Äckern und Brachen.  

Bruthabitat  
Brutplätze in Felsnischen und Halbhöhlen an natürlichen Felswän-
den, Steinbrüchen oder Gebäuden (Hochhäuser, Scheunen, Rui-
nen, Brücken).  

UG stellt Teil eines großräumigen Nahrungs-
habitats dar.  

keine Betroffenheit nein 

Uhu LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Reich gegliederte, mit Felsen durchsetzte Waldlandschaften sowie 
Steinbrüche und Sandabgrabungen.  

Bruthabitat  
Störungsarme Felswände und Steinbrüche mit freiem Anflug. Es 
sind auch Baum- und Bodenbruten, vereinzelt sogar Gebäudebru-
ten bekannt.  

UG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. 
 
Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
(2001-2012) gemeldet. 

keine Betroffenheit nein 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Waldkauz FIS / 
B 

Lebensraum  
Reich strukturierte Kulturlandschaften mit einem guten Nahrungs-
angebot. Lichte und lückige Altholzbestände in Laub- und 
Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten oder Friedhöfen mit gutem 
Angebot an Höhlen.  

Bruthabitat  
Baumhöhlen, Nisthilfen.  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG stellt Teil eines großräumigen Nahrungs-
habitats dar. 

keine Betroffenheit nein 

Waldlaubsänger LINFOS 
/ B 

Lebensraum  
Nicht zu dichte, aber während der Brutzeit schattige Wälder mit 
wenig krautiger Vegetation. Hoch- oder Niederwald mit geschlos-
senem Kronendach.  

Bruthabitat  
Nest an unterholzfreien Waldstellen, meist unmittelbar auf dem 
Boden, oft in Vertiefungen, im dürren Laub, unter altem Gras oder 
zwischen Baumwurzeln. Sehr selten Hochnester.  

Westlicher Teil des UG stellt geeigneten Le-
bensraum dar. 
 
PG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. 
 
Nächstgelegene Vorkommen in 766.7725 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-002 
(2009) gemeldet. 

keine Betroffenheit nein 

Waldohreule FIS / 
B 

Lebensraum  
Halboffene Parklandschaften mit kleinen Feldgehölzen, Baumgrup-
pen und Waldrändern. Im Siedlungsbereich in Parks- und Grünan-
lagen sowie an Siedlungsrändern. Nahrungshabitate sind struktur-
reiche Offenlandbereiche und größere Waldlichtungen.  

Bruthabitat  
Nistplätze sind alte Nester von anderen Vogelarten (v.a. Raben-
krähe, Elster, Mäusebussard, Ringeltaube).  

UG stellt geeigneten Lebensraum dar. 
 
PG (Bebauungsplan) stellt nur geeignetes 
Nahrungshabitat dar, da keine geeigneten 
Niststandorte (Altnester) vorhanden sind. 

keine Betroffenheit nein 

Zwergtaucher FIS / 
B 

Lebensraum  
An stehenden Gewässern mit einer dichten Verlandungs- bzw. 
Schwimmblattvegetation. Bevorzugt werden kleine Teiche, Heide-
weiher, Moor- und Feuchtwiesentümpel, Abgrabungs- und Berg-
senkungsgewässer, Klärteiche sowie Fließgewässer mit geringer 
Fließgeschwindigkeit.  

Bruthabitat  
Das Nest wird meist freischwimmend auf Wasserpflanzen ange-
legt.  

UG stellt keinen geeigneten Lebensraum dar. keine Betroffenheit nein 
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Fortsetzung Tab. 4 

Art Quelle/ 
Status 

Habitatansprüche  
(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007) 

Einschätzung des Vorkommens im UG Einschätzung der  
potenziellen Betroffenheit 

ASP II 
nötig 

Amphibien 
Kammmolch LINFOS 

/ A. v. 
Lebensraum  
Typische Art der Niederungslandschaften von Fluss- und Bach-
auen. Sekundär auch in Kies-, Sand-, Tonabgrabungen in Fluss-
auen, Steinbrüche. Habitatmerkmale sind ausgeprägte Ufer-/ Un-
terwasservegetation, geringe Beschattung, fischfreie/-arme Ge-
wässer. Landlebensräume: feuchte Laub- und Mischwälder, Gebü-
sche / Hecken / Gärten in Laichgewässernähe. 

UG stellt geeigneten Lebensraum dar.  
 
PG (Bebauungsplan) stellt keinen geeigneten 
Lebensraum dar.  
 
Nächstgelegene Vorkommen in 987.5710 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-004 
(1999-2012) und in 766.7725 ha großen Ver-
bundfläche VB-DT-BI-3916-002 (1999-2002) 
gemeldet. 

keine Betroffenheit nein 

Kleiner Wasser-
frosch 

LINFOS 
/ A. v. 

Lebensraum  
Im Sommer sowohl in Seen, Teichen und Tümpeln als auch in stag-
nierenden Flussgewässern. Den Winter über auf Grünländern, 
ackerbaulich genutzten Flächen aber bevorzugt in Laubwäldern. 
Des Weiteren sind Vorkommen in Mooren, Heiden, stark anthropo-
gen beeinflussten landwirtschaftlichen Brachen, Ruderal- und Ge-
werbegebieten sowie in Kiefernwäldern bekannt. Geringe Vorkom-
men wurden auch auf Trockenrasen sowie Weg- und Straßenbö-
schungen verzeichnet.  

Keine geeigneten Laichgewässer im engen 
Aktionsradius der Art (bis 150 m) vorhanden. 
UG stellt daher keinen geeigneten Lebens-
raum dar.  
 
Nächstgelegene Vorkommen in 766.7725 ha 
großen Verbundfläche VB-DT-BI-3916-002 
(1995) gemeldet. 

keine Betroffenheit nein 
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6.0 Stufe II – Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Im Rahmen der Vorprüfung konnten artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen durch 

das Vorhaben für die folgenden Arten nicht ausgeschlossen werden: 

 

• Breitflügelfledermaus (Quartiere), Fransenfledermaus (Störung Leitlinie), Große Bartfle-

dermaus (Quartiere, Störung Leitlinie), Teichfledermaus (Quartiere, Störung Leitlinie), 

Zwergfledermaus (Quartiere), 

• Bluthänfling (Brutplatz) 

• häufige und verbreitete Vogelarten (Brutplatz) 

 

Für die genannten Arten erfolgt eine Art-für-Art-Betrachtung zur tiefergehenden Analyse etwai-

ger artenschutzrechtlicher Konflikte. 

6.1 Artengruppe Fledermäuse  

6.1.1 Kurzbeschreibung und wirkungsspezifische Betroffenheiten 

Breitflügelfledermaus, Große Bartfledermaus, Teichfledermaus und Zwergfledermaus nutzen 

Gebäude ganzjährig als Quartierstandort. Die Arten nutzen Spalten und Hohlräume (z.B. hinter 

Verkleidungen) als Zwischenquartier, Sommerquartier und Wochenstuben. Mit Ausnahme von 

männlichen Großen Bartfledermäusen und Teichfledermäusen nutzen die hier genannten Arten 

nur selten Baumquartiere als Quartierstandort. Die Fransenfledermaus gilt als typische Waldart 

und weist ihren Lebensmittelpunkt in Wäldern auf. Dabei werden vor allem Baumhöhlen und -

spalten als Quartiert genutzt. Winterquartiere der konfliktträchtigen Fledermausarten befinden 

sich meist unterirdisch oder in frostfreien Bereichen mit konstanter Lufttemperatur und -feuchte. 

 

Jagdhabitate der hier genannten Arten liegen im Bereich der offenen (Grünländer, Gewässer) 

bis halboffenen (Gehölzbestände, Parkanlage und deren Randstrukturen) Landschaft. Dabei wer-

den linienförmige Strukturen (z.B. Gewässer, Baumreihen, Gehölzstreifen) als Leitstrukturen ge-

nutzt).  

 

Die im Rahmen der Gebäude- und Gehölzkontrolle festgestellten Strukturen (vgl. Kapitel 5.2.2) 

stellen geeignete Quartierstandorte (Zwischen-, Sommerquartiere) dar. Im Rahmen von Ab-

brucharbeiten können Betroffenheiten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNATSCHG (Töten und Verletzen) 

für die oben genannten Fledermausarten nicht ausgeschlossen werden. 

Eine übermäßige Aus- / Beleuchtung potenzieller Leitstrukturen kann zum Verlust von essenziel-

len Raumverbindungen führen und damit die Lokalpopulation gefährden. Entsprechend ist eine 
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erhebliche Störung im Sinne des Verbotstatbestands des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNATSCHG für Fran-

senfledermaus, Große Bartfledermaus und Teichfledermaus nicht pauschal auszuschließen.  

Ein Verlust von Ruhestätten durch den Abbruch der Gebäude ist nicht auszuschließen. Betrof-

fenheiten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNATSCHG (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) können trotz des 

Fehlens von Spuren, die auf eine aktuelle / ehemalige Nutzung der festgestellten Strukturen 

durch Fledermäuse schließen lassen, nicht ausgeschlossen werden. Der vorhandene Quartier-

pool wird verringert. 

6.1.2 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Vermeidung bzw. Reduzierung baubedingter Beeinträchtigungen 

Um das Töten oder Verletzen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNATSCHG) von Fledermäusen zu vermeiden, sind 

Abbrucharbeiten außerhalb der Aktivitätsphase von Fledermäusen, im Zeitraum von Mitte No-

vember bis Mitte März umzusetzen. Ein Abbruch innerhalb der Aktivitätsphase von Fledermäu-

sen im Zeitraum von Mitte März bis Mitte November ist nur möglich, wenn im Rahmen einer Kon-

trolle vor Beginn der Abbruchabreiten ein Besatz durch Fledermäuse ausgeschlossen werden 

kann. Wird ein Besatz festgestellt, sind die Arbeiten erst nach Ausflug der Tiere zu beginnen 

bzw. die entsprechende Struktur zu verschließen oder in sonstiger Weise unbrauchbar zu ma-

chen (um eine Besiedlung bis zum Abbruchzeitpunkt zu vermeiden). Der Ausflug von Fledermäu-

sen aus den Quartieren ist nachts bei geeigneter Witterung (Nachttemperaturen ab 10° C, kein 

Regen, wenig Wind) am wahrscheinlichsten. 

Vermeidung bzw. Reduzierung betriebsbedingter Beeinträchtigungen 

Um die Leitfunktion der an eine Bebauung angrenzenden linienförmigen Gehölzstrukturen zu er-

halten ist ein Lichtmanagement einzusetzen, welches nur unbedingt notwendige Bereiche zu er-

forderlichen Zeiten beleuchtet.  

Auf eine Beleuchtung zum südlich des späteren Kombibads angrenzenden Gehölzbestand ist 

nach Möglichkeit in Gänze zu verzichten. Die Beleuchtung von Straßen und Betriebsflächen hat 

grundsätzlich gerichtet zu erfolgen. Lichtpunkthöhen, Art und Ausrichtung der verwendeten Ge-

häuse sind so zu wählen, dass der Beleuchtungszweck erzielt, die Lichtemission jedoch deutlich 

reduziert wird. Die gestalterische Beleuchtung von Betriebsflächen oder Gebäuden ist ebenfalls 

entsprechend naturverträglich umzusetzen (z.B. keine Ausrichtung an helle Fassaden oder gen 

Himmel bzw. in Richtung / entlang des südlich des späteren Kombibads angrenzenden Gehölzbe-

stands). Es sind vorzugsweise enge Lichtspektren um 590 nm zu verwenden. 
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Notwendigkeit und Schaffung von Ersatzquartieren 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergibt sich ein Verlust potenzieller Quartiere am abzubrechen-

den Gebäude der Straße Naturstadion 12b. Im Rahmen der Untersuchungen wurden keine Hin-

weise auf eine Nutzung der am Gebäude festgestellten potenziell für Fledermäuse geeigneten 

Struktur festgestellt. Aufgrund der Nutzung von diversen Zwischen- und Sommerquartieren im 

Quartiersverbund sind Spuren einer Nutzung nur selten ersichtlich, da diese allenfalls im gerin-

gen Umfang entstehen. Entsprechend ist eine zeitweilige Nutzung nicht auszuschließen. Der an-

stehende Quartierpool wird verringert. Daher ist der Quartierpool durch die Montage von min-

destens drei mit dieser Struktur vergleichbaren Ersatzquartieren aufzufüllen (pauschaler An-

satz). In Anbetracht der nur temporären Nutzung und damit der untergeordneten Funktion im Le-

benszyklus der Artengruppe können die Ersatzquartier bei der Planung neuer Gebäude Berück-

sichtigung finden und müssen nicht dem Vorhaben vorgezogen an Gebäuden im Umfeld instal-

liert werden. 

 

Als Ersatzkästen eignen sich z.B. die fassadenintegrierten Kästen 1FR, 1FE der Firma Schwegler 

und FE80-240, FUP der Firma Hasselfeldt oder vergleichbare Modelle anderer Hersteller. Der 

Fassade aufgesetzt werden können z.B. die Kästen 1 FQ der Firma Schwegler und FFAK-R, FSPK 

der Firma Hasselfeldt oder vergleichbare Modelle anderer Hersteller. 

Die optimale Montage erfolgt in 3 --- 5 m Höhe, auf der, der Witterung abgewandten Fassade, fern 

von Störquellen wie Licht und Lärm. 

6.2 Artengruppe planungsrelevante Brutvögel: Bluthänfling 

6.2.1 Kurzbeschreibung und wirkungsspezifische Betroffenheiten 

Der Bluthänfling ist Bewohner halboffener Lebensräume. Wichtiges Habitatelement sind mit He-

cken oder Sträuchern bewachsene Flächen mit einer ausgeprägten, samentragenden Kraut-

schicht. Als Nahrung dienen vorwiegend Sämereien aber auch Früchte. Abseits von Agrarland-

schaften, Heide-, Ödland- und Ruderalflächen werden auch urbane Lebensräume wie Gärten, 

Parkanlagen und Friedhöfe bewohnt. Als Kurz- und Mittelstreckenzieher ist der Bluthänfling von 

Februar bis Ende August im Brutgebiet ansässig.  

 

Der im Norden des Plangebiets anstehende Gehölzbestand (teils Hartriegelgewächse, teils 

Brombeeraufwuchs) stellt ein geeignetes Bruthabitat der Art dar. Ob der Bluthänfling hier tat-

sächlich vorkommt bzw. den Gehölzbestand als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nutzt, ist nicht 

nachgewiesen. Im Rahmen der Baufeldherstellung ist nicht sicher auszuschließen, dass ein-

zelne Teile dieses Bestands verloren gehen und dementsprechend ein Verlust von 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß §44 Abs. 1 Nr. 3 BNATSCHG eintritt. Darüber hinaus be-

steht im Zuge der Baufeldherstellung das Risiko, dass brütende Altvögel oder flugunfähige Jung-

vögel getötet oder verletzt werden, was dem Verbotstatbestand gemäß  

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNATSCHG entsprechen würde.  

Um den Verlust der geeigneten Fortpflanzungs- und Ruhestätte (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNATSCHG) so-

wie ein Töten und Verletzten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNATSCHG) während der Baufeldherstellung aus-

zuschließen, wird der Bereich vorsorglich durch die Festsetzung „Umgrenzung von Flächen mit 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen“ planungsrechtlich gesichert.  

 

Während der Bauphase ist hingegen nicht gänzlich auszuschließen, dass vom Baubetrieb aus-

gehende Störungen eine Aufgabe der Brut zur Folge hat, wodurch wiederum der Verbotstatbe-

stand Töten und Verletzten von Jungtieren im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNATSCHG eintreten 

würde. Um eine Aufgabe der Brut und somit das Eintreten des Verbotstatbestand Töten und Ver-

letzten von Jungtieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNATSCHG) zu vermeiden, sind geeignete Maßnahmen 

anzuwenden.  

In der Umgebung des Plangebiets befinden sich geeignete Lebensräume / Brutplätze für den 

Bluthänfling. Zudem Umfasst der Brutbestand in Bielefeld 20 bis 100 Brutpaare (LANUV 2021c). 

Unter Berücksichtigung dessen, besteht bei Absenz des Bluthänflings verursacht durch zeitlich 

begrenzte baubedingte Störungen, keine erhebliche Störung, welche den Erhaltungszustand der 

lokalen Population gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNATSCHG verschlechtern würde.  

 

Betriebsbedingte Störungen sind unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Nutzung als 

Freibad und der zukünftigen Nutzung als Kombibad auszuschließen, da sich der Bäderbetrieb 

und den davon ausgehenden Störungen nur geringfügig ändern werden. Insgesamt wird eine mit 

dem Bestandszustand vergleichbare Situation hinsichtlich betriebsbedingter Störungen beste-

hen. 

6.2.2 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Vermeidung bzw. Reduzierung baubedingter Beeinträchtigungen 

Um eine Aufgabe der Brut durch baubedingte Störungen zu vermeiden, muss der Baubeginn au-

ßerhalb der Brutzeit, dementsprechend im Zeitraum vom 1. September bis 31. März, erfolgen. So 

lässt sich ein Töten und Verletzten von Jungvögeln (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNATSCHG) in Folge einer 

Brutaufgabe abwenden. Ist der Baubeginn innerhalb der Brutzeit zwingend erforderlich, muss im 

Vorfeld durch einen Fachgutachter eine Revierbesetzung bzw. Brut ausgeschlossen werden. Im 
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Fall einer Revierbesetzung bzw. Brut, ist der Baubeginn bis zum Ende der Brutzeit zu verschie-

ben. 

Notwendigkeit und Schaffung von Ersatzquartieren 

Da im Bebauungsplan das für den Bluthänfling geeignete Bruthabitat durch die Festsetzung 

„Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ planungsrechtlich gesichert wird, besteht keine Not-

wendigkeit Ersatzlebensraum zu schaffen.  

6.3 Artengruppe häufige und weit verbreitete Vogelarten  

6.3.1 Kurzbeschreibung und wirkungsspezifische Betroffenheiten 

Die im Plangebiet und dessen Umfeld anstehenden Habitatstrukturen stellen einen geeigneten 

Lebensraum für häufige und weit verbreitete Vogelarten (vorwiegend des Siedlungsgebiets) dar. 

Die Teilartengruppe nutzt das gesamt Spektrum anstehender Habitate als Lebensraum, wobei 

Brutstandorte im Plangebiet vorwiegend an / in Gehölzbeständen zu erwarten sind, da am abzu-

brechenden Haus (Naturstadion 12b) kleine Nester festgestellt wurden. 

 

Bei häufigen und weit verbreiteten Vogelarten wird im Regelfall (so auch hier) davon ausgegan-

gen, dass aufgrund der Störungsunempfindlichkeit und Anpassungsfähigkeit nicht gegen die Zu-

griffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 (erhebliche Störung) und Nr. 3 (Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten) BNATSCHG verstoßen wird. Davon unberührt bleibt das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

(Töten und Verletzen) BNATSCHG. Im Rahmen der Baufeldherstellung ist das Töten und Verletzen 

von diesen Arten bzw. deren Entwicklungsformen nicht pauschal auszuschließen. Darüber hin-

aus besteht an Glasfronten oder sonstigen spiegelnden Oberflächen ein erhöhtes Kollisionsri-

siko. Das Risiko von Vogelschlag an Glasfassaden setzt sich aus spezifischen, kombinierten 

Wirkkomplexen zusammen. Insbesondere große zusammenhängende Glasflächen oder ver-

gleichbare reflektierende Fassadenmaterialien ab 6 m2 führen bei Vögeln zu einem sehr hohen 

Kollisionsrisiko (LDV 2021). Genauso bedeutsam wie die Größe der Glasfassaden ist die Umge-

bung, denn naturnahe Vegetationsbestände, welche sich in größeren Glasflächen spiegeln, brin-

gen ein gesteigertes Vogelschlagrisiko mit sich (VOGELSCHLAGMONITORING 2020).   
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6.3.2 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Vermeidung bzw. Reduzierung baubedingter Beeinträchtigungen 

Um das Töten und Verletzen von Vögeln während der Brut oder von nicht flüggen Jungvögeln zu 

vermeiden, sind Gehölze außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln, dementsprechend im 

Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar zu fällen. Sind Rodungsarbeiten innerhalb der Brut- 

und Aufzuchtzeit von Vögeln nicht zu vermeiden, ist vor Beginn der Maßnahmen sicherzustellen, 

dass keine Bruten an den Gehölzen stattfinden. 

Vermeidung bzw. Reduzierung anlagebedingter Beeinträchtigungen 

Um das Kollisionsrisiko von Vögeln mit Glasfassaden zu mindern sind entspiegelte Gläser zu ver-

wenden, welche einen maximalen Außenreflexionsgrad von 10% bis 15% besitzen, sodass Spie-

gelungen von zum Beispiel der Landschaft, des Himmels und von Gehölzen vermieden werden. 

Darüber hinaus eignen sich halbtransparente Materialien wie zum Beispiel Milchglas, Glasbau-

steine, farbiges, satiniertes oder mattiertes Glas. Als ebenso wirksam haben sich Muster in den 

Scheiben erwiesen, welche während der Herstellung mit Lasern, Sandstrahlverfahren oder 

Siebdruck eingebracht werden. Ebenfalls gut erkennbar für Vögel sind dauerhaft heruntergelas-

sene Außenjalousien oder sogenannte Brise Soleils, also zum Beispiel Lamellen oder andere 

feste Strukturen, die dem Sonnenschutz dienen. Innenliegende Vorhänge oder Jalousien sind 

dagegen nicht ausreichend wirksam, denn sie verhindern keine Spiegelungen. 

Außerdem eignen sich zum Beispiel gemusterte Folien verschiedenster Art an Glasfassaden, um 

das Kollisionsrisiko zu vermindern bzw. zu vermeiden. Diese sind mindestens sieben bis zehn 

Jahre haltbar und bieten dauerhaften Schutz, wohingegen Netze, Fliegengitter oder spezielle 

Vogelschutzgitter dem Einfluss der Witterung unterliegen und demnach schneller verschleißen.  

Folgende Kriterien sind bei gemusterten Folien zu beachten:  

 

• Flächige Aufbringung: Freie Stellen sollten kleiner als zehn Zentimeter sein (Handflä-

chenregel). 

• Anbringung auf der Außenseite (reduziert auch Spiegelungen).  

• Vorzugsweise geprüftes Vogelschutzmuster mit gutem Kontrast zum Hintergrund. 

• Punktraster: mindestens 25 Prozent Deckungsgrad bei mindestens fünf Millimeter. 

Durchmesser oder mindestens 15 Prozent Deckungsgrad ab 30 Millimeter Durchmesser  

• Vertikale Linien: mindestens fünf Millimeter breit bei maximal zehn Zentimeter Abstand 

(bei schlechtem Kontrast sind breitere Linien erforderlich).  

• Horizontale Linien: mindestens drei Millimeter breit bei maximal drei Zentimeter Abstand 

(oder mindestens fünf Millimeter breit bei maximal fünf Zentimeter Abstand).  



259. Änderung des Flächennutzungsplans i.V.m. der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 40 „Kombibad Jöllen-

beck“ der Stadt Bielefeld: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 44 

 

• Farben: Günstig sind rot oder orange; vertikale Linien sind vor horizontalen Linien zu be-

vorzugen. Bei starkem Kontrast kann der Deckungsgrad reduziert werden.  

 

(LFU 2010, SCHMID 2016) 

 

 

Unter Berücksichtigung dieser gebotenen Maßnahmen lässt sich das Tötungs- und Verletzungs-

risiko durch Vogelschlag auf ein unvermeidbares Maß reduzieren (Ausnahmetatbestand gem. § 

44 Abs. 5 Nr. 1 BNATSCHG). Eine Betroffenheit im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNATSCHG ist damit 

nicht gegeben. 
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7.0 Empfehlung zur textlichen Festsetzung 

 

Artengruppe Fledermäuse  

• Um das Töten oder Verletzen von Fledermäusen zu vermeiden, sind Abbrucharbeiten au-

ßerhalb der Aktivitätsphase von Fledermäusen, im Zeitraum vom 15. November bis  

15. März, umzusetzen. 

• Um die Leitfunktion der an eine Bebauung angrenzenden linienförmigen Gehölzstruktu-

ren zu erhalten ist ein Lichtmanagement einzusetzen, welches nur unbedingt notwen-

dige Bereiche zu erforderlichen Zeiten beleuchtet. Auf eine Beleuchtung des südlich 

des späteren Kombibads angrenzenden Gehölzbestands ist nach Möglichkeit in Gänze 

zu verzichten. 

• Um den Quartierpool aufrechtzuerhalten, sind mindestens drei Ersatzquartiere zu mon-

tieren, welche bei der Planung neuer Gebäude Berücksichtigung finden können. 

 

Artengruppe planungsrelevante Brutvögel 

• Um eine Aufgabe der Brut durch baubedingte Störungen zu vermeiden, muss der Baube-

ginn außerhalb der Brutzeit des Bluthänflings, dementsprechend im Zeitraum vom  

1. September bis 31. März, erfolgen. Ist der Baubeginn innerhalb der Brutzeit zwingend 

erforderlich, muss im Vorfeld durch einen Fachgutachter eine Revierbesetzung bzw. 

Brut ausgeschlossen werden. Im Fall einer Revierbesetzung bzw. Brut, ist der Baube-

ginn bis zum Ende der Brutzeit zu verschieben 

 

 

Artengruppe häufige und weitverbreitete Vogelarten 

• Um das Töten und Verletzen von Vögeln während der Brut oder von nicht flüggen Jung-

vögeln zu vermeiden, sind Gehölze außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln, 

dementsprechend im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar zu fällen. 

• Um das Töten und Verletzen von Vögeln durch Kollisionen mit großen Glasfassaden zu 

vermeiden, sind entspiegelte Gläser zu verwenden, welche einen maximalen Außenre-

flexionsgrad von 10% bis 15% besitzen. Zusätzlich sind halbtransparente Materialien, 

Muster in Glasscheiben oder gemusterte Folien zu verwenden. 
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8.0 Zusammenfassung 

Gegenstand des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ist die Aufstellung des Bebauungsplans 

Nr. II/J 40 „Kombibad Jöllenbeck“ der Stadt Bielefeld. Ziel des Vorhabens ist es, die bauleitpla-

nerische Grundlage für die Errichtung eines Kombibads (Frei- und Hallenbad) auf dem jetzigen 

Grundstück des Freibads zu schaffen. Hierzu werden im Parallelverfahren der Aufstellung des 

Bebauungsplans die Darstellungen des Flächennutzungsplans im Rahmen der 259. Änderung an-

gepasst. Darüber hinaus umfasst die 259. Änderung des Flächennutzungsplans ebenfalls eine 

Tennisplatzanlage im Süden. Die Darstellungen des Flächennutzungsplans sollen für diesen Be-

reich an den tatsächlichen Bestand angepasst werden.  

 

Das etwa 1,4 ha große Plangebiet umfasst das Flurstück 624 der Flur 8 innerhalb der Gemarkung 

Jöllenbeck. Die im Parallelverfahren angestrebte 259. Änderung des Flächennutzungsplans be-

zieht sich zudem auf die Flurstücke 268, 269, 281 (tlw.), 291 (tlw.), 292 (tlw.), 922 und 982 (tlw.) der 

Flur 8 innerhalb der Gemarkung Jöllenbeck und umfasst eine Fläche von 49,4 ha. 

 

Es ergibt sich das Erfordernis der Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß Bun-

desnaturschutzgesetz (BNATSCHG).  

 

Zunächst wurden die Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt. Anschließend wurden das Fachin-

formationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ (FIS) sowie die Landschafts- und 

Informationssammlung des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen (LINFOS) ausgewertet. Am 29. April 2021 erfolgte eine Begehung des Untersuchungs-

gebiets zur Erfassung des Lebensraumpotenzials. Aufbauend auf diesen Datenquellen fand eine 

Vorprüfung (Stufe I) statt, bei welcher alle im Rahmen der Datenrecherche ermittelten Arten hin-

sichtlich einer vorhabenbedingten Betroffenheit überschlägig beurteilt wurden. Im Rahmen der 

Vorprüfung wurden die folgenden Arten als potenzielle Konfliktarten ermittelt:  

 

• Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Große Bartfledermaus, Teichfledermaus, 

Zwergfledermaus  

• Bluthänfling  

• häufige und verbreitete Vogelarten  

 

Im Rahmen der Art-für-Art-Betrachtung (Stufe II) wurde die etwaige Betroffenheit tiefergehend 

untersucht. Es wurden Maßnahmen erarbeitet, die das Eintreten der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNATSCHG abwenden. Die Maßnahmen werden in Kapitel 

6.1, 6.2 und 6.3 näher beschrieben. 
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Darüber hinaus ergibt sich das Erfordernis, mindestens drei Ersatzquartiere für Fledermäuse zu 

montieren, welche bei der Planung neuer Gebäude Berücksichtigung finden können  

(vgl. Kapitel 6.1).  

 

Artenschutzrechtliche Konflikte können durch geeignete Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen 

ausgeschlossen werden. Unter deren Berücksichtigung löst die Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. II/J 40 „Kombibad Jöllenbeck“ der Stadt Bielefeld keine Verbotstatbestände gemäß  

§ 44 Abs. 1 BNATSCHG aus. Der Aufstellung des Bebauungsplans stehen somit bezüglich des Ar-

tenschutzes keine unüberwindbaren Vollzugshindernisse entgegen.  

 

 

 

 

 

Bielefeld, im November 2021 
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